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§10

Berechtigung 
zur Durchführung von Projcktierungsleistungen

(1) Berechtigt zur Durchführung von Projektierungs
leistungen für das Meliorationswesen sind:

— alle volkseigenen Betriebe des Meliorationswesens 
und andere volkseigene Betriebe und Einrichtun
gen, die bei den für sie zuständigen staatlichen Or
ganen registriert und im Informationsregister auf
genommen sind

— Meliorationsgenossenschaften, zwischengenossen
schaftliche Bauorganisationen und andere Betriebe 
oder Einrichtungen, sofern eine Genehmigung ent
sprechend den Absätzen 3 und 4 vorliegt.

(2) Der Antragsteller hat mit dem Antrag auf Pro
jektierungsgenehmigung den Nachweis über die erfor
derlichen Voraussetzungen für Projektierungsleistun
gen beizubringen. Einzelheiten zur Genehmigung und 
zum Befähigungsnachweis sind in einer Ordnung über 
die Prüfung von Projektierungsunterlagen für Melio
rationen zu regeln.

(3) Die Genehmigung zur Durchführung von Projek- 
tierungsleistungen im Meliorationswesen für zentral
geleitete Betriebe und Einrichtungen erteilt der Vor
sitzende des Staatlichen Komitees für Meliorationen.

(4) Die Genehmigung zur Durchführung von Pro
jektierungsleistungen im Meliorationswesen für Be
triebe und Einrichtungen, die durch die staatlichen 
Organe der Bezirke und Kreise geleitet bzw. angelei
tet werden, erteilt der Vorsitzende des Rates für land
wirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirt
schaft des Bezirkes nach Abstimmung mit dem zustän
digen örtlichen staatlichen Organ.

(5) Die zuständigen staatlichen Organe gemäß den 
Absätzen 3 und 4 haben über die erteilten Genehmi
gungen ein Register zu führen. Die Veröffentlichung 
und periodische Ergänzung bzw. Berichtigung eines 
zusammengefaßten Informationsregisters erfolgt durch 
die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik. Die Re
gistriernummer ist auf den Titelblättern aller Projek
tierungsunterlagen anzugeben.

§ 1 1

Prüfung und Begutachtung 
von Projektierungslcistungen

(1) Technisch-ökonomische Unterlagen, die zur Vor
bereitung und Durchführung von Meliorationsinvesti
tionen gehören, sind zu prüfen. Der Prüfungsnachweis 
ist durch die Projektierungseinrichlung beizubringen. 
Einzelheiten sind in einer Prüfungsordnung zu regeln.

(2) Für die Prüfung der Unterlagen, die von den 
Meliorationsbetrieben und anderen volkseigenen Be
trieben erarbeitet werden, ist die Technische Kontroll
organisation zuständig.

(3) Für die Meliorationsgenossenschaften und alle 
übrigen Betriebe und Einrichtungen entsprechend § 10 
Abs. 1 zweiter Kommandostrich ist zusammen mit der 
Erteilung der Genehmigung zur Durchführung von Pro-

I jektierungsleistungen durch den Rat für landwirtschaft
liche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft des Be
zirkes zu entscheiden, wer für die Prüfung zuständig 
ist.

(4) Die Leiter der Filialen der Bank für Landwirt
schaft und Nahrungsgüterwirtschaft der Deutschen De
mokratischen Republik haben zu gewährleisten, daß 
nur für solche Vorhaben staatliche Kredite und Mittel 
zur Verfügung gestellt w'erden, für die der Bank ge
prüfte Unterlagen vorgelegt worden sind.

(5) Die Begutachtung von Unterlagen zur Vorberei
tung von Meliorationen ist in einer Gulachlerordnung 
zu regeln.

§12

Kennzahlen für Meliorationen

(1) Für die aktive Beeinflussung der Kosten, der 
Qualität und des Zeitaufwandes sowie für den Nach
weis des wissenschaftlich-technischen und ökonomi
schen Höchststandes sind technisch-ökonomische Kenn
zahlen zu entwickeln, die den Genossenschaftsbauern, 
den VEG, den Meliorationsbetrieben sowie staatlichen 
Organen und anderen Einrichtungen als Entschei
dungsvorlage dienen.

(2) Als Grundlage fürv die Planung der Projektie
rungsleistungen bzw. Projektierungskapazitälen in den 
Meliorationsbetriebeh sowie für die Ermittlung ent
sprechender Vorgabewerte für die schrittweise Ein
führung einer leistungsabhängigen Entlohnung sind 
progressive Kennzahlen des Projektierungsaufwandes 
zu entwickeln und anzuwenden.

(3) Die Erfassung der Daten für die Kennzahlener
mittlung aus projektierten baureifen Unterlagen er
folgt über Karteibläller für Meliorationsinvestitionen 
(Baukarteiblätter) und aus ausgeführten Vorhaben in 
den Bautenabschlußberichlen.

(4) Die Arbeit mit den Baukarteiblättern und Bau
tenabschlußberichten ist in gesonderten Bestimmungen 
zu regeln.

(5) Die Kennzahlenarbeit ist so zu entwickeln, daß 
sie den Bedingungen der schrittweisen Einführung der 
Automatisierung des Projektierungsprozesses und der 
Anwendung des Systems der integrierten elektronischen 
Datenverarbeitung in der Planung und Leitung ent
spricht.

§13

Archivwesen

(1) Alle technisch-ökonomischen Unterlagen, der 
dazugehörige Schriftverkehr und alle Konzepte, die 
zur Vorbereitung und Durchführung von Meliorations
investitionen gehören, sind Archivgut.

(2) Alle geplanten, projektierten und ausgeführlen 
Meliorationen sind, gekennzeichnet nach der jeweiligen 
Vorbereitungs- bzw. Ausführungsphase, in einem 
Ubersichtsplan darzuslellen.

(3) Bei der Abnahme fertiggestellter Meliorations
vorhaben sind die Bestandspläne von dem bauausfüh
renden Betrieb der LPG, GPG bzw. dem VEG zu über
geben.


